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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   1

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Naurod am 13. Dezember 2017

Geschäftsordnungsangelegenheiten

1. Tagesordnung
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.

2. Niederschrift
Die Niederschrift über die Ortsbeiratssitzung vom 04.10.2017 wird genehmigt.

3. Fraktionspost vom 05.10.2017 bis 13.12.2017 

Nr. Vorgang/Betreff
24 Schreiben Dez. VII v.29.09.2017 Infoveranstaltung Tagesbetreuung für 

Kinder 2016-2017
25 Schreiben Dez. VII . 06.11.2017  Versorgungsbilanz Krippenbereich
26 Schreiben Dez. V 06.11.2017  Schnell-Ladestation für Elektrofahrzeuge

4. Mitteilungen des Ortsvorstehers Herr Nickel :

- Herr Nickel berichtet vom Treffen „Ärztliche Versorgung Ost“
- der Baum auf der Verkehrsinsel an der Araltankstelle wurde ersetzt 
- die Standsicherheit der Kellerskopfhalle wurde geprüft
- er berichtet von der Sitzung des Wasserbeschaffungsverband
- zum Sachstand Seniorensportgeräte wurde informiert
- Beim Fahrplanwechsel zum 15.12.2017 wurde eine stündliche erweiterte Fahrt 

der Linie 16 über den Erbsenacker eingerichtet 
- der Baubeginn der Rudolf-Dietz-Schule wurde nun in  3/2018 terminiert
- der  Bauhof zieht  in den Anbau an der Ortsverwaltung Auringen
- es gab einen Sachstand zum  „Platz hinter der Kirche“ und Aufstellung 

Fahnenmasten 
- Herr Nickel informierte zum Sachstand Wochenmarkt
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5. Mitteilungen der Leiterin der Ortsverwaltung Frau Heftrich 

-     Frau Heftrich gibt die Sperrmülltermine 2018 bekannt:
      13/14.02.2018, 15/16.05.2018, 14/15.08.2018, 13/14.11.2018
-     innerhalb der Ortsverwaltung sind die Mitarbeiterinnen umgezogen. Dabei wurde  
       die ehemalige Poststelle zum Wartebereich umgebaut. 
- um das Efeu an der kompletten Nauroder Friedhofsmauer zu entfernen, wird 

dieses in den nächsten Wochen abgeschnitten. 
- die großen Eingangstore am Friedhof wurden abgeschlossen, um ein unbefugtes 

Befahren zu verhindern. Ein Zugang zu Fuß ist jedoch jederzeit möglich.
- auch außerhalb der offiziellen ausgehängten Zeiten, die laut Aushang des 

Grünflächenamtes bis 03/2018 gelten, ist ein Begehen des Friedhofes möglich. 
Der Aushang hat rein haftungsrechtliche Gründe.  

Beschluss Nr. 0048 

Einstimmig angenommen

Verteiler:

101500 z.d.A.

Nickel
Ortsvorsteher
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